
TOP 8.                                                                   Halsbrücke, den 24.11.2023

Beschluss zur Übernahme von Abwasseranlagen im Wohngebiet „Am Sportplatz“ in 
Halsbrücke

Vorlage an:    Verbandsversammlung - öffentlich -

Beratungsfolge:

Verbandsversammlung am 28.11.2023 - öffentlich - 

Beschlussvorschlag:

Die Verbandsversammlung des Abwasserzweckverbandes „Muldental“ (Freiberger Mulde) 
beschließt den Übernahmevertrag der von Abwasseranlagen im Wohngebiet „Am Sportplatz“ 
in Halsbrücke zum 01.01.2024.

Stimmergebnis: Ja-Stimmen:
Nein-Stimmen:
Stimmenthaltungen:

Begründung:

Im Besitz der Gemeinde befindet sich im Ortsteil Halsbrücke eine Abwasserkanalisation im 
Trennsystem. Die Regenwasserkanäle dienen der Ableitung von Niederschlagswasser von 
privaten Grundstücken und öffentlichen Straßenflächen, bei welchen die Gemeinde der 
Straßenbaulastträger ist. Der Schmutzwasserkanal leitet das Schmutzwasser und die Fäkalien 
der Wohnbebauung ab.

Die Gemeinde hat nach § 56 WHG i. V. m. § 50 SächsWG die Abwasserbeseitigungspflicht an 
den AZV übertragen. Dementsprechend ist auch diese Kanalisation in die Rechtsträgerschaft 
des AZV zu übernehmen.

Die Kanäle wurden in den Jahren 2006 bis 2008 gebaut und ab 01.01.2009 in Betrieb 
genommen. Eine Übernahme an den Verband hat bisher noch nicht stattgefunden. Die 
Berechnung von Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebühren erfolgte jedoch seit 
Inbetriebnahme des Kanals und Nutzung durch die Grundstückseigentümer.

Gegenstand der Vereinbarung ist die Übernahme von 520,54 m Regenwasserkanal sowie 
479,03 m Schmutzwasserkanal einschließlich dessen Haltungsschächte.

Die v. g. abwassertechnischen Einrichtungen werden im Rahmen der Sachwerteinlage dem 
Verband übertragen. Unter Verrechnung der Straßenentwässerungsanteile der Gemeinde 
beträgt die Höhe der Kapitaleinlage 104.143,05 EUR. Die genaue Berechnung ist in Anlage 6 
der Übernahmevereinbarung zu finden. 

Die Übernahme soll zum 01.01.2024 erfolgen. Der etwaige Beschluss stellt nur eine einseitige 
Bekundung der Übernahmevereinbarung durch den Verband dar. In einer der nächsten 
Sitzungen wird die Gemeinde Halsbrücke über einen gleichlautenden Beschluss beraten und 
beschließen.

Anlage: Übernahmevertrag



Übernahmevertrag der Abwasserkanalisation 
„Wohngebiet Am Sportplatz“ in Halsbrücke

- öffentlich-rechtlicher Vertrag –

zwischen dem

AZV „Muldental“ (Freiberger Mulde)
Bahnhofstraße 2, 09633 Halsbrücke
vertreten durch den stellv. Verbandsvorsitzenden Herrn Uwe Graner
-nachstehend „AZV“ genannt-

und der

Gemeinde Halsbrücke
Am Ernst-Thälmann-Heim 1
09633 Halsbrücke
vertreten durch den Bürgermeister Herrn Andreas Beger
-nachstehend „Gemeinde“ genannt-

§ 1 – Gegenstand und Geltungsbereich des Vertrages

Im Besitz der Gemeinde befindet sich im Ortsteil Halsbrücke eine Abwasserkanalisation des 
Wohngebietes „Am Sportplatz“ im Trennsystem. Die Regenwasserkanalisation dient zur 
Ableitung von Niederschlagswasser von privaten Grundstücken und öffentlichen 
Straßenflächen, bei welchen die Gemeinde der Straßenbaulastträger ist. Die 
Schmutzwasserkanalisation leitet häusliches Abwasser von privaten Grundstücken ab, welche 
allesamt wohnwirtschaftlich genutzt werden. 
Die Gemeinde hat nach § 56 WHG i. V. m. § 50 SächsWG die Abwasserbeseitigungspflicht an 
den AZV übertragen. Dementsprechend ist auch diese Kanalisation in die Rechtsträgerschaft 
des AZV zu übernehmen.

Die Gemeinde hat die Erschließung des Wohngebietes im Jahr 2008 vorgenommen. 
Vorgelagert erfolgte die Errichtung des Hauptsammlers im Nussbaumweg. Die Kanalisation 
war zum 01.01.2009 betriebsfertig.

(1) Die Erfassung der Bestandspläne und Übersichtstabellen (Anlage 2-5) erfolgte nach den 
Bereichen Schmutzwasser und Niederschlagswasser, getrennt in die Bereiche 
Hauptsammler und Nebensammler.

(2) Gegenstand der Vereinbarung ist die Übernahme der 520,54 m Regenwasserkanal und 
479,03 m Schmutzwasserkanal einschließlich dessen Haltungsschächten.

Die Aufteilung auf Haupt- und Nebensammler gestaltet sich wie folgt:

Nebensammler NS Hauptsammler HS Gesamt
Regenwasser RW 350,62 m 169,92 m 520,54 m
Schmutzwasser SW 310,65 m 168,38 m 479,03 m

(3) Die Übergabeschächte auf den Grundstücken sind nicht Gegenstand der Übernahme 
durch den AZV. Die Schnittstelle für den Übergang und die spätere Unterhaltungspflicht 
der Anschlusskanäle endet vor dem Hausanschlussschacht / Übergabeschacht max. 1 m 
im Grundstück. Da die Grundstückseigentümer die Hausanschlussschächte selbst errichtet 
und finanziert haben, waren diese auch nicht aus der Kostenzusammenstellung der 
Gemeinde herauszurechnen.



(4)  Straßeneinläufe und dessen Ableitungen bis zum Hauptsammler befinden sich weiterhin 
in der Rechtsträgerschaft der Gemeinde als Straßenbaulastträger und werden von diesen 
unterhalten.

(5) Die Übernahme soll zum 01.01.2024 erfolgen.

§ 2 – Gewährleistung

Die Kanäle wurden von 2006 bis 2008 errichtet. Seitens der Gemeinde bestehen keinerlei 
Ansprüche für Mängel an Dritte. Der AZV übernimmt die abwassertechnischen Einrichtungen 
wie sie im jetzigen Zustand stehen und liegen. Der aktuelle Zustand ist auf Grund der 
vorliegenden Befahrungsprotokolle bekannt. Mit Übernahme durch den AZV gibt es seitens 
der Gemeinde keinerlei Verpflichtungen der Sanierung oder Beseitigung von Mängeln.

§ 3 – Kosten / Vermögensübergang

(1) Die abwassertechnischen Einrichtungen werden im Wege der Sachwerteinlage zu den 
tatsächlich entstandenen und nachgewiesenen Anschaffungs- und Herstellungskosten der 
Erschließungsanlagen von der Gemeinde auf den AZV übertragen. Private 
Hausanschlussleitungen und Übergabeschächte sind aus den Anschaffungs- und 
Herstellungskosten (AHK) herauszurechnen.

(2) Die auf diese Anlagen entfallenden Fördermittel sind nachzuweisen und entsprechende 
Belege (z.B. Zuwendungsbescheid, Auszahlungsnachweis, Bescheid über die 
Verwendungsnachweisprüfung etc.) zu übergeben.

(3) Die auf diese Anlagen etwaig anfallenden investiven Straßenentwässerungsanteile werden 
verrechnet.

(4) Der zu Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) an den AZV übertragene 
Vermögenswert der Erschließungsanlagen wird, für die Berechnung der Kapitaleinlage, um 
die von Dritten / Zuwendungsgebern gewährten und diesen Vermögensgegenständen 
eindeutig zuordenbaren empfangenen Investitionszuschüssen sowie um die verrechneten 
Straßenentwässerungsanteile reduziert. Anteilige Kaufpreiszahlungen durch den Kauf der 
Wohngrundstücke durch die Grundstückseigentümer werden nicht als Zuschuss / 
Sonderposten berücksichtigt.
In Höhe des verbleibenden, durch Eigenmittel der Gemeinde finanzierten 
Vermögenswertes erhält die Gemeinde einen individuell zurechenbaren Kapitalanteil der 
Mitgliedsgemeinde am Eigenkapital des AZV. 

(5) Die genaue Aufstellung der Berechnung der Kapitaleinlage ist in Anlage 6 dargestellt.

Zur gleichlautenden bilanziellen Abbildung sei auch auf die Stellungnahme der 
Wirtschaftsprüferin Stephanie Oberhauser, B&P vom 27.02.2020 verwiesen.



§ 4 – Schlussbestimmungen

Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt die Gültigkeit des übrigen 
Vertragsinhaltes nicht. Unwirksame Bestimmungen sind durch Vereinbarungen zu ersetzen, 
die dem ursprünglich gewollten möglichst nahe kommen. Nebenabreden sind nicht 
getroffen.

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form.

Halsbrücke, den …………………….. Halsbrücke, den…………..……………

……………………………………………………. ……….……………………………………………….
Uwe Graner Andreas Beger
Stellv. Verbandsvorsitzender Bürgermeister 

Anlagen: 
Anlage 1 Kostenzusammenstellung Nebensammler vom 23.04.2009 durch die Gemeinde mit 
Ergänzung AZV vom 17.11.2023
Anlage 2 Bestandsplan Nebensammler Wohngebiet
Anlage 3 Übersichtsliste Nebensammler Wohngebiet
Anlage 4 Bestandsplan Hauptsammler Wohngebiet
Anlage 5 Übersichtsliste Hauptsammler Wohngebiet
Anlage 6 Berechnung Kapitaleinlage
Anlage 7 Bericht B+P vom 27.02.2020 zur bilanziellen Behandlung.
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Nebensammler Halsbrücke Nußbaumweg/ Wohngebiet ANLAGE 3

Nebensammler EWS Straße Kanallänge Dimension Material Gesamtlänge Kosten Kosten Kosten
in m in m in €/m in € in € je Anlagegut

NS 60 Rotbuchenweg

RW Rotbuchenweg 9,10 00/300 SB 254,1512 € 2.312,78 €

37.136,57 €

RW Rotbuchenweg 41,35 00/300 SB 254,1512 € 10.509,15 €
RW Rotbuchenweg 6,65 00/300 SB 254,1512 € 1.690,11 €
RW Rotbuchenweg 56,86 00/300 SB 146,12 254,1512 € 14.451,04 €
RW Albert-Funk-Straße 7,76 00/300 SB 254,1512 € 1.972,21 €
RW Albert-Funk-Straße 24,40 00/300 SB 254,1512 € 6.201,29 €
SW Rotbuchenweg 11,17 00/250 STZ 279,0964 € 3.117,51 €

39.927,53 €

SW Rotbuchenweg 39,57 00/250 STZ 279,0964 € 11.043,84 €
SW Rotbuchenweg 10,40 00/250 STZ 143,06 279,0964 € 2.902,60 €
SW Rotbuchenweg 53,86 00/250 STZ 279,0964 € 15.032,13 €
SW Albert-Funk-Straße 7,18 00/250 STZ 279,0964 € 2.003,91 €
SW Albert-Funk-Straße 20,88 00/250 STZ 279,0964 € 5.827,53 €

NS 61 Ulmenweg
RW Ulmenweg 68,09 00/300 SB 68,09 254,1512 € 17.305,16 € 17.305,16 €
SW Ulmenweg 34,22 00/250 STZ 34,22 279,0964 € 9.550,68 € 9.550,68 €

NS 62 Albert-Funk-Straße

RW Albert-Funk-Straße 17,78 00/300 SB
56,23

254,1512 € 4.518,81 €
14.290,92 €

RW Albert-Funk-Straße 38,45 00/300 SB 254,1512 € 9.772,11 €
SW Albert-Funk-Straße 17,33 00/250 STZ

55,82
279,0964 € 4.836,74 €

15.579,16 €
SW Albert-Funk-Straße 38,49 00/250 STZ 279,0964 € 10.742,42 €

NS 63 Albert-Funk-Straße

RW Albert-Funk-Straße 21,40 00/300 SB 254,1512 € 5.438,84 €
20.377,84 €RW Albert-Funk-Straße 34,52 00/300 SB 80,18 254,1512 € 8.773,30 €

RW Albert-Funk-Straße 24,26 00/300 SB 254,1512 € 6.165,71 €
SW Albert-Funk-Straße 18,82 00/250 STZ 279,0964 € 5.252,59 €

21.643,94 €SW Albert-Funk-Straße 35,95 00/250 STZ 77,55 279,0964 € 10.033,52 €
SW Albert-Funk-Straße 22,78 00/250 STZ 279,0964 € 6.357,82 €

661,27 661,27 175.811,79 € 175.811,80 €

Kosten Gesamt: 175.811,80 € Anteil in % Anteil in € €/m
RW gesamt in m: 350,62 53,02% 93.219,31 € 265,87 €
SW gesamt in m: 310,65 46,98% 82.592,49 € 265,87 €

175.811,80 €
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Hauptsammler Halsbrücke Nußbaumweg/ Wohngebiet ANLAGE 5

Hauptsammler EWS Straße Kanallänge Dimension Material Kosten Kosten Kosten
in m in m in € in € je Anlagegut

HS 01 Nußbaumweg

RW Nußbaumweg 5,76 00/300 SB 254,1512 € 1.463,66 €

43.184,86 €
RW Nußbaumweg 49,81 00/300 SB 254,1512 € 12.659,27 €
RW Nußbaumweg 54,84 00/300 SB 254,1512 € 13.937,40 €
RW Nußbaumweg 46,42 00/300 SB 254,1512 € 11.796,68 €
RW Nußbaumweg 13,09 00/400 SB 254,1512 € 3.327,86 €
SW Nußbaumweg 4,00 00/300 GGG 346,0795 € 1.383,28 €

54.415,21 €
SW Nußbaumweg 51,46 00/300 GGG 329,6788 € 16.963,95 €
SW Nußbaumweg 53,32 00/300 GGG 329,6788 € 17.576,83 €
SW Nußbaumweg 41,42 00/250 GGG 329,6788 € 13.653,65 €
SW Nußbaumweg 18,20 00/250 STZ 265,8700 € 4.837,50 €

338,30 97.600,07 97.600,07

RW gesamt in m: 169,92 RW gesamt in €: 43.184,86 €
SW gesamt in m: 168,38 SW gesamt in €: 54.415,21 €

Anmerkung:
-Kosten analog Nebensammler
- Zuschlag für Gussrohr in Höhe von 24 %



Übernahme Abwasserkanalisation Wohngebiet am Sportplatz Halsbrücke ANLAGE 6

Kanallänge
AHK zum 

01.01.2009

Sonder-posten 
zum 

01.01.2009

RBW AHK zum 
01.01.2024

RBW SoPo 
zum 

01.01.2024

Netto AHK  
zum 

01.01.2024

StEA-Anteil 
%     lt. 

Satzung

StEA-Anteil 
01.01.2024

Kapitaleinlage

Nebensammler 60 Rotbuchenweg- Regenwasser 146,12 37.136,57 € -  €                27.852,47 €     -  €              27.852,47 €     50% 13.926,23 €  13.926,24 €       
Nebensammler 60 Rotbuchenweg- Schmutzwasser 143,06 39.927,53 € -  €                29.945,63 €     -  €              29.945,63 €     0% -  €              29.945,63 €       
Nebensammler 61 Ulmenweg- Regenwasser 68,09 17.305,16 € -  €                12.978,86 €     -  €              12.978,86 €     50% 6.489,43 €     6.489,43 €          
Nebensammler 61 Ulmenweg- Schmutzwasser 34,22 9.550,68 € -  €                7.162,98 €       -  €              7.162,98 €       0% -  €              7.162,98 €          
Nebensammler 62 Albert-Funk-Straße- Regenwasser 56,23 14.290,92 € -  €                10.718,22 €     -  €              10.718,22 €     50% 5.359,11 €     5.359,11 €          
Nebensammler 62 Albert-Funk-Straße- Schmutzwasser 55,82 15.579,16 € -  €                11.684,41 €     -  €              11.684,41 €     0% -  €              11.684,41 €       
Nebensammler 63 Albert-Funk-Straße- Regenwasser 80,18 20.377,84 € -  €                15.283,39 €     -  €              15.283,39 €     50% 7.641,69 €     7.641,70 €          
Nebensammler 63 Albert-Funk-Straße- Schmutzwasser 77,55 21.643,94 € -  €                16.232,99 €     -  €              16.232,99 €     0% -  €              16.232,99 €       
Hauptsammler 01 Nußbaumweg- Regenwasser 169,92 43.184,86 € 38.866,37 €     32.388,61 €     29.149,82 €  3.238,79 €       50% 1.619,40 €     1.619,40 €          
Hauptsammler 01 Nußbaumweg- Schmutzwasser 168,38 54.415,21 € 48.973,69 €     40.811,41 €     36.730,24 €  4.081,17 €       0% -  €              4.081,17 €          

205.058,97 €  65.880,06 €  139.178,90 €  35.035,86 €  104.143,05 €     




















